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Betr: Liquidation einer inländischen Vertriebstochter unter 
Kundenstockübernahme durch eine deutsche Schwestergesellschaft 
(EAS 1229) 

Wird von einer in Japan ansässigen Konzernmuttergesellschaft die Entscheidung getroffen, 

dass die in Österreich für die Belieferung Osteuropas errichtete Vertriebstochtergesellschaft 

liquidiert wird und dass fortan die osteuropäischen Kunden von der in Deutschland 

bestehenden Vertriebstochtergesellschaft beliefert werden, dann ist zu untersuchen, ob diese 

Überlassung der Osteuropa-Kunden an eine deutsche Gesellschaft unentgeltlich erfolgt wäre, 

wenn die deutsche Gesellschaft nicht dem Konzernverband angehört hätte. 

Der Umstand, dass die österreichische Vertriebsgesellschaft in den vergangenen Jahren aus 

dem Osteuropa-Geschäft laufend Gewinne lukriert hat und den Kundenstock in Osteuropa in 

einer über 10 Jahre dauernden Phase selbst aufgebaut hat, deutet darauf hin, dass dieser 

Kundenstock einen beachtlichen immateriellen Vermögenswert darstellt, der unter Fremden 

nicht unentgeltlich anderen überlassen wird. 

Soferne daher seitens der deutschen Schwestergesellschaft keine fremdverhaltenskonforme 

Abgeltung gegenüber der österreichischen Gesellschaft geleistet bzw. eine daraus 

resultierende Forderung anerkannt wird, ist zu vermuten, dass in Höhe des 

Abgeltungsverzichtes eine verdeckte Ausschüttung an die japanische Muttergesellschaft 

stattgefunden hat, die neben der Erhöhung des Liquidationsgewinnes in den Händen der 

österreichischen Vertriebstochtergesellschaft die Geltendmachung der 

Kapitalertragsteuerhaftung in Höhe von 25% (33,33% bei fehlender Regressleistung seitens 
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der japanischen Muttergesellschaft) auslöst. Unter den gegebenen Umständen könnte eine 

dem Artikel IX DBA-Japan entsprechende Herabsetzung der Kapitalertragsteuerbelastung nur 

im Rückerstattungsweg (über Rückerstattungsantrag der japanischen Muttergesellschaft) 

herbeigeführt werden. 
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